
11- b 71 d~r Reil;l~en 711 den ~t('nnr.r;1rhif;ch('n Protokollen 

de~ Naljollalr;He~ X V 11. GcsctzgclJuns~perlQde 

A N T RAG 

der Abgeordneten Hochmair, Dr. Stun~voll 

und Genossen 

No . ....... 6~ .. ./ A 
Präs.: f 5. MAI 1987 

....... II·················~ .... fI 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 

die Errichtung eiens Fonds "österreichisches 

Bundesinstitut für Gesundheitswesen" geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom .......... , mit dem das Bundesgesetz liber die 

Errichtung eines Fonds "österreichisches Bundesinstitut für 

Gesundheitswesen" geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds "Österreichisches 

Bundesinstit·.lt f~r Ge9'.lndheits-... esen", BGBl.Nr.63/1973, wird wie 

fo 19t g e'änd ert : 

1. § 5 Ab s. 1 1 aut et : 

,,§ 5. (1) Das Kuratori'l1!1 bes";eht aus vierzehn Mitgliedern. A:'s 

Mit gl i ed er sind zu be s t e 11 e n : 

1. drei vom Bundeskanzler, 

2. 

3· 
4. 

5· 
6. 

zwei 

eines 

eines 

eines 

eines 

vom Bundesminister 

vom Bundesminister 

vom Bundes~inister 

vom Bund esm i ni st er 

vom Bunde smi niste r 

für Arb e i t und Sozi ales. 

für Fi nanzen, 

für Umwelt, Jugend und Familie. 

für Unterricht, Kunst und Sport, 

für "i ss ense haft und For seh ung, 
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7. zwei Vertreter der Bundesländer aufgrund eines gemeinsamen Be­
schlusses der Landeshauptm'änner, 

8. ein Vertreter des Österreichischen Städte- und des Öster­

reichischen Gemeindebundes, 

9. eines von der Österreichischen Ärztekammer und 

10. eines vom Hauptverband der österreichischen 

So zi al v ersic he rungstr'liger. tt 

2. § 6 Abs. 1 lit.e und f lautet: 

"e) die Beschl ußt'assung über den Jahresvoranschlag einschlie!3-

1 ic h des St ellenpl ans und den Rec hn ungsabsc hl uß; 

f) die Beschlußfassung über den Jahresbericht des Geschäfts­

fÜhrers und die Vorlage des Berichtes an den Bundes­

kanzler," 

3· Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

u§ 13a. Der Fonds \lI1terliegt der Überpr'üfu.ng durch den Re=~­

n '..lngs no f . " 

4. § 15 Abs. 1 und 2 lautet: 

n§ 15. (1) Der Fonds wird bei seiner GeschäftsfÜhrung und Ge­

barung vom Bundeskanzler beaufsichtigt. Die Aufsichtsbehörde hat 

BeSChlüsse des Fonds, die nicht ihrer Genehmigung bedürfen, a'..lfz'.l­

heben, wenn sie bestehenden Vorschriften nicht entsprechen. 

(2) Die Beschlüsse der Organe des Fonds bedürfen in fo:gen:j-=~ 

Angelegenhei~en der Genehmigung des Bu.ndeskanzlers: 
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1. die Gesch"ä:ftsordnung, 

2. der Jahresvoranschlag. 

3. der Rec hn ungs ab sc hl uß , 

4. der Abschluß von Rechtsgeschäften, die eine dauernde oder mehr­

j"ähr ige finanzi elle Bel ast ung des Fonds zum Gegenstand haben. 

5. Der Abschluß unbefristeter Dienstverträge. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Beschluß den gesetzl i­

ehen Vorschriften entspricht und im Falle der Z 4 und 5 mit der 

finanziellen Leistungsfähigkeit des Fonds und den Beschlüssen des 

Kuratori ums im Ei nkl ang steht. 11 

5. § 17 Abs. 1 lautet: 

11§ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hin­

sichtl ich 

1. des § 5 Abs. Z 2 der Bundesminister für Arbeit und Sozi ales, 

2. des § 5 Ab s. z 3 und des § 13 der Bundesminister für 

Finanzen, 

3. des § 5 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für Umwelt, Jugend ~nj 

Familie, 

4. des § 5 Abs. z 5 der Bund esminister für Unterricht. Kunst ~.:! 

Sport, 

5. des § 5 AbR. 1 Z 6 der Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung un4'der übrigen Bestimmungen der Bundeskanzler 

betr aut ." 
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Art i k e 1 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

kanzler betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die Erste Lesung dem Gesundheitsausschuß zu­

zuweisen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

A. Allgemeiner Teil 

Der Fonds "Österrei~hisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen", 

der mit Bundesgesetz vom 25· Jänner 1973, BGBl.Nr.63, errichte~ 

wurde. unterlieg~ mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen 5e­

stimmllng ni.:h~ einer umfassenden Kontrolle durch den Rechnunt!s­

hof. Dllrch die vorliegende Novelle soll diese umfassende Kontrol:­

zuständiekeit des Rechnuneshofes, dessen Prüfungskompetenz derzei: 

nur eingeschränkt gem°äß § 13 RHG 1948 hinsichtlich der auftrCi€s­
und widmungsgemäßen Ver'tiendung der vom Bund zur Verfügung 

gestellten Mittel besteht, vorgesehen werden. 

Weiters soll den durch die Novellierung des Bundesministerienge­

setzes 1986 durch das Bundesgesetz BGBl.Nr.78/1987 eingetretenen 

Kompetenzänderungen, insbesondere auch hinsichtlich der Bestel:~ng 

der Mitglieder des Kuratoriums, Rechnung getragen werden. 

Schließlich sind die Aufgaben des Kuratoriums bz'ti. der Aufsi,:':-:~3-

behörde zu konkretisieren und zu erweitern. 
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B. Be so nd er e r Te 11 

Zu Art. I Z 1 (§ 5 A bs. 1) 

Im Hinblick auf die im Sinne einer wohlverstandenen Umwelthygiene 

gebotene Minimierung gesundheitlicher Risken durch Umwelteinflüsse 

ist es erforderlich, auch einen Vertreter des Bundesministeriums 

für Umwelt, Jugend und Familie in das Kuratorium aufzunehmen. 

Durch die Vertretung des Umweltministeriums im ~uratorium soll 

auch eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt 

gewährleistet werden. 

Weiters sind in dieser Gesetzesstelle Anpassungen an die durch die 

Novellierung des Bundesministeriengesetzes 1986 durch das rlundes­

gesetz BGBl.Nr. 78/1987 geänderten Ressortbezeichnungen vorzu­

nehmen. 

Zu Art. I Z 2 (§ 6 Abs. 1 lit.e und f) 

Neben der gebotenen Anpassung an die durch die schon erw·ähnte No­

vell ierung des Bund esm inisteri eng eset ze s gegebenen Änd erungen 

wird ausdrücklich normiert, daß die Besehl ußfassung des Kurator i­

ums über den Jahresvoranschlag auch den Stellenplan einschließt. 

Zu Art. I Z 3 (§ 13a) 

Die Mittel des Fonds werden haupts'ä.chlich durch Zuwendungen, die 

nach Maßgabe des jährlichen Bundesfinanzgesetzes vom Bund zu ge­

währen sind, aufgebracht. Demgegenüber wird aber dieser Fonds 

weder von Organen des Bundes verwal tet, noch von Personen bzw. von 

Personengemeinschaften, die hiezu von Organen des Bundes bestell t 

sind. Lediglich acht der insgesamt dreizehn KuratoriU!Ilsmitglieder 

werden durch Bundesorgane. die übrigen fünf jedoch direkt von 

anderen Rechtsträgern oder Personengemeinschaften bestellt, :m 
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Zuss.mmenhang damit hat der Rechnungshof Uberlegungen hinsichtlich 

sei ner Zuständ igkei t zur Uberprüfung des Fo nd sangeregt. Er ist 

zum Ergebnis gelangt, daß für eine Kompetenz zur Uberprüfung des 

Fonds das Merkmal fehl t, d~ alle an der Vewal tung beteiligten 

Personen von Bundesorganen ernannt werden. 

Der Rechnungshof hält es im Hinblick auf die Bedeutung des öster­

reichischen Bundesinstitutes für Gesundheitswesen für geboten, daß 

ßurch die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in das Bundes­

gesetz über die Errichtu.ng des Fonds eine umfassende Zuständigkeit 

des Rechnungshofes zur Uberprüfung des Fonds begründet wir1. Der 

Rechnungshof hat daher empfohlen. die hiefür notwendigen legisti­

schen Maßnahmen in die Wege zu leiten. 

Im Sinne dieser Empfehlung des Rechnungshofes soll nun die Rechts­

grundlage für eine umfassende Zuständigkeit des Rechungshofes zur 

Uberprüfung des Fonds geschaffen werden. 

Zu Art. I Z 4 (§ 15 Abs. 1 und 2) 

Neben der auch hier gebotenen Anpassung an die neue Ressortvertei­

lung werden die Genehmigungsbef'J.gnisse der Aufsichtsbehörde einer­

seits auf bestimmte Personalaufnahmen ausgedehnt und andererseits 

dahin konkretisiert, daß hiebei auf die finanzielle Leistungs­

f"ähigkeit des Fonds und auf die Beschlüsse der Kuratoren Bedacht 

zu ne hm en is t . 

Zu Art. I Z 5 (§ 17 Abs. 1) 

Anpassung der Vollzugsbestimmung an die neue Ressorteinteilung. 
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